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Ausnahmegenehmigung 
 
Die tägliche Dynamik zu den aktuellen Ereignissen veranlasst uns, der Verbreitung des neuartigen 
Corona-Virus COVID-19 entgegenzuwirken. Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat am 13.03.2020 
die Schließung der Kindertagesstätten im Land vom 16.03.2020 bis 13.04.2020 angeordnet. 
 
 
Folgendem Kind wird entsprechend der o. g. Anordnung eine Ausnahmegenehmigung erteilt: 
 
______________________________________    Geburtsdatum: _____________________ 
 
Grund der Ausnahme (Nachweis des Arbeitgebers liegt vor): 
 

Hiermit bestätige ich, dass keine alternative Betreuung meines Kindes (Vor- u. Zuname)                                      

     _________________________________________     möglich ist. 

Ich bin alleinerziehend. 

 

 Beide Eltern arbeiten in einem Bereich, der für die Aufrechterhaltung der wichtigen           

     Infrastrukturen notwendig sind (Arbeitgeberbescheinigung des anderen Elternteils liegt vor). 

 
Betreuungszeitraum und Betreuungszeiten: 
 
 
 

 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei der Betreuung um eine echte 
Ausnahmegenehmigung handelt. 
Sollte Ihr Kind oder Personen im direktem Umfeld Krankheitssymptome aufweisen, sind Sie 
verpflichtet, der jeweiligen Kita/Hortleitung unverzüglich in jedem Fall darauf hinzuweisen und Ihr 
Kind sofort aus der Kindertagesstätte zu nehmen.  
 
Bei Unterlassung der Hinweispflicht machen wir Sie darauf aufmerksam, dass es sich dabei 
gegenüber allen Betroffenen um vorsätzliche Körperverletzung handelt und juristische und 
zivilrechtliche Konsequenzen haben kann. 
 
Sollte dem Fachpersonal während der Betreuungszeit Besonderheiten auffallen, behalten wir uns vor, 
Ihr Kind zu isolieren und Sie unverzüglich aufzufordern, Ihr Kind aus der Kindertageseinrichtung 
abzuholen.  
 
Wir danken für Verständnis und möchten es nicht versäumen zu verdeutlichen, dass bei allen 
Entscheidungen stets das Wohl Ihrer Kinder und unseres Personals im Vordergrund stehen. Durch 
solidarisches Handeln unterstützen Sie, unsere Kindertageseinrichtungen zu einem sicheren 
Bildungsort für Kinder zu machen. 
 
 
Lutherstadt Eisleben, den  
 
 
___________________________    __________________________ 
Personensorgeberechtigte     Träger   


